Vorbemerkung, die Sie bitte bei Übernahme dieses Vertrages löschen:

1. Dieser Mustervertrag gibt nicht die Gewähr für die Befreiung des Vereins von der Abführung der Sozialversicherungsbeiträge. Ist nicht zweifelsfrei zu klären, ob der Übungsleiter selbständig, scheinselbständig oder abhängig tätig ist, muss er sich an seinen Rentenversicherungsträger wenden und das durch diesen klären lassen. 

2. Fordern Sie vom Übungsleiter auch die Erklärung über den 1.848,- € Freibetrag ab. Sollte er nämlich bei mehreren Vereinen tätig sein und der Betrag insgesamt überschritten werden, fallen oberhalb des vollen oder anteiligen Freibetrages Sozialversicherungsbeiträge und möglicherweise auch Steuern an, die der Verein abführen muss. Daher ist es wichtig zu wissen, ob und wo der Übungsleiter den Freibetrag voll oder anteilig in Anspruch nimmt. 

Mustervertrag

Übungsleitervertrag über selbständige Tätigkeit

Der Vertrag über die selbständige Tätigkeit gilt nur im Steuerrecht.

Im Sozialrecht gilt der Trainer als versicherungspflichtiger scheinselbständiger Arbeitnehmer 

Verein und Übungsleiter/in

a. Verein (Auftraggeber)

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

b. Übungsleiter/in (Auftragnehmer)

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Zwischen den Vertragspartnern wird ab folgender Honorarvertrag über eine selbständige Tätigkeit als nebenberuflicher Übungsleiter/in geschlossen.

§ 1 Beginn des Vertragsverhältnisses

Das Tätigkeitsverhältnis beginnt am .

Herr/Frau versichert durch Vorlage, im Besitz einer gültigen Lizenz zu sein und dafür Sorge tragen wird, dass für die Dauer dieses Vertrages die Lizenz gültig bleibt.

§ 2 Art der Tätigkeit

Herr/Frau wird im Rahmen der Vereinsorganisation als Übungsleiter/in den Aufgabenbereich übernehmen. 

§ 3 Weisungsfreiheit / Ausübung

1. Der/die tätige Übungsleiter/in wird die übertragenen Aufgaben für den Verein selbständig und eigenverantwortlich mit der Sorgfalt eines ordentlichen Übungsleiters durchführen. 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass hinsichtlich Zeitaufwand, Art, Ort, Umfang und Inhalt der Tätigkeit keine Weisungen von dritter Seite bestehen. 

Bei der Durchführung der unter § 2 genannten Aufgaben unterliegt der/die selbständige Übungsleiter/in keinen Weisungen des Vereins und ist in Bezug auf die Arbeitsausübung frei und nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers einbezogen. 

Der/die Übungsleiter/in hat jedoch bei dieser selbständigen Tätigkeit über allgemeine sportliche Grundsätze hinaus auch die Vereinsgrundsätze zur Sportausübung zu beachten.

3. Der/die Übungsleiter/in ist nicht verpflichtet, jeden Auftrag höchstpersönlich auszuführen. Er/Sie kann sich, soweit der jeweilige Auftrag dies gestattet, auch Hilfe Dritter (Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen) in Anspruch nehmen, soweit er/sie deren jeweilige fachliche Qualifikation zur Auftragserfüllung sicherstellt und diesen gleichlautende Verpflichtungen aufgrund dieses Vertrages auferlegt. 

§ 4 zeitliche Vereinbarung

Unter Berücksichtigung der Organisationsstruktur des Auftraggebers wird folgender Rahmen für die Übungszeiten vereinbart.

Die Übungsstunden betragen wöchentlich nicht mehr als 6 Stunden. Im übrigen ist der/die selbständige Übungsleiter/in bezüglich der Zeiteinteilung bei der Erfüllung der übertragenen Aufgaben frei. Eine Übungsstunde entspricht 45/60 Minuten*.

§ 5 Honorar

1. Als Honorar wird ein Betrag von EUR pro geleistete Stunde vereinbart. Mit dem Honorar sind alle Ansprüche des/der selbständigen Übungsleiter/in abgegolten. 

2. Berechnungsgrundlage für dieses Honorar ist die geleistete Stundenzahl. Abrechnungsgrundlage ist die dem Verein monatlich vom/von Übungsleiter/in vorzulegende Rechnung. Soweit darin die gesetzliche Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, zahlt der Auftraggeber diese zusätzlich. 

3. Das Honorar ist entsprechend den Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen sozialversicherungspflichtig. 

Treten während der Vertragslaufzeit gesetzliche Änderungen in Kraft, gelten diese ausnahmslos auch für diesen Vertrag und ab dem Zeitpunkt des gesetzlichen Inkrafttretens ohne dass es einer schriftlichen Veränderung bedarf.

4. Das Honorar wird auf folgendes Konto überwiesen: 

Kontonummer:

BLZ: 

Geldinstitut: 

und zwar zum Ende des Kalendermonats.

5. Von dem/der Übungsleiter/in wird anerkannt, dass auf Grund der selbständigen Tätigkeit die ordnungsgemäße Versteuerung des Honorars selbst vorzunehmen ist. Zudem verpflichtet er/sie sich, wegen der selbständigen Tätigkeit für eine ordnungsgemäße eigene soziale Absicherung selbst Sorge zu tragen und sich auf eigene Kosten ausreichend zu versichern. Auf Grund der selbständigen Tätigkeit wird der Verein von jeglichen Ansprüchen von dem/der Vertragspartner/in im Innenverhältnis freigestellt, die wegen selbsterlittener oder von dritter Stelle aus zugefügter Schäden entstehen. Eine entsprechende Absicherung durch die zuständige VBG erfolgt durch den/die Vertragspartner/in. 

§ 6 Reisekostenersatz

Soweit im Rahmen der sportlichen Tätigkeit Fahrten mit eigenem Fahrzeug auszuführen sind, werden die Fahrtkosten nach den steuerlichen Pauschalbeträgen ersetzt, soweit der/die Übungsleiter/in für die Dienstfahrt zuvor die Zustimmung des Vorsitzenden oder des Beauftragten eingeholt hat und die aufgelistete Fahrtkostenabrechnung vorlegt. 

§ 7 Beendigung des Vertragsverhältnisses

Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, kann jedoch beiderseitig spätestens am 15. eines Monats zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden.

Das Recht auf fristlose Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt hiervon unberührt.

§ 8 Sonstige Bestimmungen

1. Soweit der/die Übungsleiter/in vorübergehend an der Ausübung der Tätigkeit gehindert ist, hat er/sie in entsprechender Abstimmung mit dem Vorsitzenden oder des Beauftragten für entsprechend qualifizierten Ersatz zu sorgen. 

2. Der/die Übungsleiter/in hat sich vor Beginn der jeweiligen Übungsstunden vom ordnungsgemäßen Zustand der Sport- und Übungsgeräte und der Sportanlage zu überzeugen. Soweit sich während der Tätigkeit für den Verein Unfälle oder sonstige Schäden ereignen, ist der Vereinsvorstand von ihm/ihr unverzüglich darüber zu informieren. 

3. Der/die Übungsleiter/in verpflichtet sich, dass ausschließlich berechtigte und nach dem Leistungsstand geeignete Vereinsmitglieder/Personen an den Übungsstunden teilnehmen. 

§ 9 Verschwiegenheit

Über alle nicht allgemein bekannten Vereinsangelegenheiten ist gegenüber Außenstehenden und auch gegenüber unbeteiligten Mitgliedern Stillschweigen zu wahren. Die Geheimhaltungspflicht dauert mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.

§ 10 Konkurrenzverbot

Der/die selbständige Übungsleiter/in ist zur Annahme anderer Tätigkeiten, nach Rücksprache mit dem Vorstand, berechtigt. Er/Sie unterliegt keinem Ausschließlichkeitsgebot bzw. Wettbewerbsverbot.

§ 11 Vertragsänderungen / Gerichtsstand

1. Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Vereinbarungen getroffen worden sind, gelten für das Vertragsverhältnis die gesetzlichen Bestimmungen. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform. 

2. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleibt die Rechtswirksamkeit des restlichen Vertrages unberührt. Anstatt der unwirksamen Vertragsregelung haben die Parteien eine Regelung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt. 

3. Als Gerichtsstand wird, soweit zulässig, das für den Vereinssitz zuständige örtliche Gericht vereinbart. 

§ 12 Unterschriften

Mit ihren Unterschriften erklären beide Parteien, jeweils eine schriftliche, gegengezeichnete Ausfertigung dieses Vertrages erhalten zu haben.

Ort:
Datum:
Ort:
Datum:

Unterschrift

Vorstand a):

Unterschrift

Übungsleiter/in:


Unterschrift

Vorstand b):




* unzutreffendes bitte streichen

